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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung 1975 zur 
Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes der Umwelt geändert werden 

Die NÖ Landesregierung nimmt zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Straf-

gesetzbuch und die Strafprozessordnung 1975 zur Verbesserung des strafrechtlichen 

Schutzes der Umwelt geändert werden, wie folgt Stellung: 

 

Gegen den Entwurf werden keine Einwendungen erhoben. 

 

In den Erläuterungen zu Art. 1 Z. 6 (§ 181b StGB) wird auf § 22 Abs. 5 Z. 3 AWG 2002 

verwiesen. Das Zitat sollte jedoch lauten: § 2 Abs. 6 Z. 3 AWG 2002. 

 

Zu den finanziellen Auswirkungen wird bloß angeführt, dass die Einführung neuer bzw. die 

Ausweitung bestehender strafrechtlicher Tatbestände des Strafgesetzbuches zu einem 

nicht näher quantifizierbaren Mehraufwand im Bereich der Sicherheits- und Justizbehör-

den führen können.  

 

Dazu ist zu ergänzen, dass aufgrund der Verwaltungsakzessorietät sämtlicher Umwelt-

straftatbestände zusätzlich mit einem Mehraufwand bei den Umweltrechtsbehörden aller 
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Instanzen durch Erhebungen im Rahmen der Strafrechtspflege zu rechnen ist und somit 

auch dem Land Niederösterreich zusätzliche Kosten erwachsen werden. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 
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